
 

 

Gemeinschaftsgrab Seelenblatt 

 
Das Gemeinschaftsgrab Seelenblatt wurde im Jahre 2006 durch den Künstler Til Frentzel aus 
Rüttenen erstellt. Das einheitliche Erscheinungsbild dieses Grabes soll durch die Seelenblätter und 
den Grünstreifen zum Ausdruck gebracht werden. 

 

Wir bitten die Angehörigen der Verstorbenen folgendes zu beachten: 

• Kleine Gegenstände dürfen unterhalb des Seelenblattes zwischen den Pflanzen platziert 
werden. 

• Anpflanzungen sind nicht zulässig. 
• Anpflanzungen und grosse Gegenstände werden von der Gemeinde entfernt. 

 

 

Auszug aus dem Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen der Einwohnergemeinde 
Lohn-Ammannsegg: 

§ 25 
1 Im namenlosen Gemeinschaftsgrab dürfen nur Urnen beigesetzt werden. Grabschmuck ist nur 
auf dem dafür vorgesehenen gemeinsamen Platz erlaubt. Grabmale oder Platten sind nicht 
gestattet.  
2 Im Gemeinschaftsgrab Seelenblatt dürfen nur Urnen beigesetzt werden. Die Grösse der 
Seelenblätter und deren Reihenfolge sind gegeben. Für die Bestattung von Kindern sind kleine 
Seelenblätter vorgesehen. Auf den Seelenblättern werden lediglich Vorname, Name, Geburts- und 
Todesjahr des Verstorbenen eingraviert.  
3 Die Angehörigen haben die Möglichkeit nicht störende persönliche Gegenstände, auf dem dafür 
vorgesehenen Grünstreifen direkt unterhalb des Seelenblattes zu stellen oder zu legen. 
Anpflanzungen sind unzulässig. 
4 Die Einwohnergemeinde besorgt den Unterhalt des Gemeinschaftsgrabes. 
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